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Service-Vertrag 
 
 
Auftraggeber Standort / Aquariumdaten 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 
 
 
Auftrag: Wartung und Unterhalt von Aquarium/Aquarien. 
 
Vertragsbeginn: ______________________ Vertragsende: ______________________ 
 
Zeitraum 

 wöchentlich  alle 3 Wochen 
 alle 2 Wochen  monatlich 

 
Unser Leistungsumfang 
- Reinigung aller Filter 
- Reinigung des Aquariums (Glas, Bodengrund, usw.) 
- Wasserwechsel 
- Materialersatz (exkl. Materialkosten) 
- Wasserkontrolle 
- Diverse Arbeiten 
 
Honorar 
Das Honorar für eine ordentliche Wartung beträgt  CHF 60.-- / Std. 
Eine ausserordentliche Wartung auf Abruf  
(z. B. an Sonn- und Feiertagen) beträgt  CHF 100.-- / Std. 
Der Betrag versteht sich exkl. Materialkosten,  
inkl. 7,6 % MWSt, inkl. Anfahrtskosten und ist sofort fällig.  
 
 
Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift von den umseitigen Vertragsbedingungen 
Kenntnis genommen zu haben. 
 
 
Auftraggeber Swisstropicalfish GmbH 
 
 
 
Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift 
 
________________________________ ______________________________ 
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Vertragsbedingungen 
 
 
Leistungsumfang 
 
Diese Vereinbarung umfasst die Reinigung und Wartung von Aquarien des Auftraggebers. 
 
 
Garantie 
 
Die Firma Swisstropicalfish garantiert dem Auftraggeber eine Vertragsausführung nach 
bestem fachmännischen Wissen und Gewissen.  
 
Prinzipiell übernimmt Swisstropicalfish für sterbende Fische und Pflanzen oder Defekte keine 
Garantie und kann dafür nicht belangt werden. 
 
Für Schäden am und im Aquarium, die ganz offensichtlich durch fahrlässiges Verhalten oder 
unsachgemässe Handhabung unsererseits entstehen, haftet Swisstropicalfish. 
 
Der Auftraggeber ist verpflichtet uns in einem solchen Fall unverzüglich zu benachrichtigen, 
damit der Schaden von uns vor Ort begutachtet werden kann. 
 
 
Ordentliche Kündigung 
 
Falls nicht eine Partei unter Berücksichtigung einer Kündigungsfrist von einem Monat vor 
Ablauf dieser Vereinbarung kündigt, läuft diese Vereinbarung automatisch weiter. Nach 
Ablauf dieser Frist kann sie jederzeit von beiden Parteien mit einer Kündigungsfrist von 
einem Monat jeweils auf Monatsende gekündigt werden. 
 
 
Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
Dieser Service-Vertrag untersteht dem schweizerischen Recht. Ausschliesslicher 
Gerichtsstand ist unser Gesellschaftssitz. 
 


